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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1973

Norm

GenG §5

Rechtssatz

Eine spätere Aufhebung des Ausschlusses hat keine rückwirkende Kraft (Lang - Weidmüller, Genossenschaftgesetz

29.Au5age 322). Solange ein Genossenschafter ausgeschlossen ist, hat er, auch dann, wenn der Ausschluß

statutenwidrig erfolgte, keinen Anspruch auf Benützung der Einrichtungen der Genossenschaft.
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